
 
 
 

MB 4.2.220 I 23.02.2023 I 1/1 
 

Informationen Gesundheitsschutz: Das gilt am Arbeitsplatz –  
für Ihre Gesundheit 
 

1. Sich gründlich Hände waschen  
Sooft als möglich, aber besonders: 

• Vor Arbeitsbeginn und nach Arbeit 

• Besuch der Kantine, Kaffeeautomat etc. 

• Nach dem Gang zur Toilette 

• Bei Fahrten mit Wendepunkt Autos und bei der Arbeit an öffentliche Arbeitsplätze  
vor und nach Gebrauch/ Arbeit 

2. In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen 
• Beim Husten oder Niesen etwas vor Nase und Mund halten, am besten ein  

Papiertaschentuch. Ist dies nicht möglich die Armbeuge verwenden 

• Nase, Mund und Augen besser nicht berühren 

• Nach dem Husten oder Niesen gründlich die Hände mit Wasser und Seife waschen 

3. Abstand halten, auf das Abstandsbedürfnis anderer Rücksicht nehmen 
• An Arbeitsplätzen 

• In Garderoben 

• Im Gastrobereich 

• An Raucherplätzen 

• Personenlift (Muhen) 

4. Gesichtsmasken 
• Sie dürfen gerne eine Gesichtsmaske in den Räumlichkeiten der Stiftung  

Wendepunkt tragen, falls sie das wünschen. 

• Masken sind überall dort obligatorisch, wo sie zur persönlichen Schutzausrüstung  
gehören, z.B. wegen Staub 

5. Bei Husten oder Fieber zu Hause bleiben 
• Bei Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit oder Muskel- 

schmerzen zu Hause bleiben 

• Im Zweifelsfall mit Vorgesetztem besprechen 

6. Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation 
• Bei Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit, Geschmacks- 

verlust  oder Muskelschmerzen zuerst Arzt anrufen 

• Teile mit, falls du zu den besonders gefährdeten Personen gehörst 

• Kläre ab, ob ein Arztbesuch notwendig ist 

7. Meldepflicht an den Vorgesetzten im Wendepunkt 
• Bei einem eigenen positiven Corona-Test 

• Bei einer plötzlich auftretenden Magen-Darm-Erkrankung  
wie Erbrechen, Durchfall, etc. 

 
 

Jede Person ist dafür verantwortlich, sich und andere zu schützen.  
Melde dich, wenn du dich unwohl fühlst - deine Gesundheit ist uns wichtig. 
 


